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 Kita Rheinwiese – Ablauf Anmeldung 

 

 

 

Der richtige Weg zur 

Anmeldung eines Kindes in 

unserer KiTa Rheinwiese in 

Büsingen 
 

 

 

 

Erläuterungen zum  aktuellen 

Aufnahmeverfahren und der Platzvergabe in 

der  Kita Büsingen!   
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Welche allgemeinen Regelungen 

muss ich für eine Anmeldung in 

der KiTa  beachten? 

 Eine Voranmeldung im laufenden 

Kita-Jahr muss mindestens sechs 

Monate vor dem gewünschten 

Aufnahmetermin erfolgen. Eine 

frühere Aufnahme ist 

selbstverständlich möglich, wenn 

in der  Kita Plätze zur Verfügung 

stehen. 

 Eine Anmeldung vor der Geburt des 

Kindes ist nicht möglich. 

Die Anmeldung 

 Gehen sie auf die Homepage der 
Gemeinde Büsingen 

 Kicken sie auf „Unsere Bürger“ 
dann Kinder, Jugend & Familie 

 Hier finden Sie alle erforderlichen 
Anmeldeformulare 

 Füllen Sie alle Formulare aus und 
schicken Sie diese per Post oder 

per Mail an die KiTa Einrichtung 
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 Denken Sie bitte an die 

entsprechenden Nachweise 
 

 Die Stichtagerhebung ist jeweils 

der 30.04. und 31.10. eines 
Kalenderjahres 

 Anmeldungen oder Nachweise, die 
nach den Stichtagen eingehen, 

werden erst wieder für den 
nächsten Stichtag berücksichtigt! 

Wonach werden die Plätze in unserer 

Kita vergeben, wenn mehr Nachfragen 

als Plätze zur Verfügung stehen? 

 Die Vergabe richtet sich nach den 
Punkten, die durch soziale und 

familiäre Kriterien berechnet 
werden.  
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Soziale Dringlichkeit beinhaltet  

(Nachweis erforderlich)  

1. Berufstätigkeit/ Ausbildung/ 

Qualifizierung oder 

Eingliederungsmaßnahmen von  

Alleinlebenden/ Alleinerziehenden 

oder eines Sorgeberechtigten 

2. Verhinderung bzw. Überwindung 

von Sozialhilfebedürftigkeit eines  

Sorgeberechtigten  

3. Zuzug von Familien, wenn das Kind 

im laufenden KiTa Jahr eingeschult 

wird 

4. Pflege eines Angehörigen im 

Haushalt 

5. Kinder in außergewöhnlichen 

Lebensumständen 

6. Abwendung von Gefährdung des 

Kindes (Kindeswohlgefährdung) 


